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Präambel  
Caritas als Erfüllung des Liebesgebotes Christi 
 gehört zusammen mit Verkündigung und Liturgie 
zu den Grunddiensten der Kirche. Die Caritas ist 
 eine Verwirklichung der Botschaft Jesu Christi: 
»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan« ( Mt. 25,40 ). 

Tätige Nächstenliebe ist zunächst die persönliche Aufgabe jedes 
Christen, aber auch Auftrag einer jeden christlichen Gemein-
schaft und Gemeinde. Aufmerksam und hellhörig für die Mitmen-
schen zu sein und durch konkrete Hilfe den vielfältigen Notlagen 
zu begegnen, findet seinen Ursprung in der helfenden und heilen-
den Zuwendung Gottes zum Menschen.  

In vielen Krisensituationen und Notlagen bedarf es einer besonde-
ren Form der fachlich qualifizierten Hilfe und Begleitung. Im Sinne 
des im Evangelium begründeten Auftrags engagiert sich die ver-
bandliche Caritas als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
im Bistum Regensburg mit vielfältigen Diensten, Einrichtungen 
und Projekten. Der Caritasverband für die Diözese Regensburg 
e.V.  ist seit 1922 die vom Bischof anerkannte und verbindliche 
Struktur für das caritative Wirken in der Diözese Regensburg. 

Als Protektor fördert, unterstützt und schützt der Bischof von 
 Regensburg das Wirken des Caritasverbandes für die Diözese 
Regensburg e.V.

4

ca Satzung 2021 V5.qxp_Layout 1  20.05.2021  14:21:31  Seite 4



Regensburg

Auf dieser Grundlage steht die folgende Satzung: 

§1    Name, Rechtsform, Stellung, 
Sitz und Geschäftsjahr 

 �  Der Caritasverband für die Diözese Regens-
burg ist die vom Bischof von Regensburg aner-
kannte institutionelle Zusammenfassung und 
Vertretung der katholischen Caritas in der Diö -
zese Regensburg. Er steht unter der Aufsicht 
des Bischofs von Regensburg gemäß kirch -
lichem Recht. 

 �  Er ist der Verband der freien Wohlfahrtspflege 
der Katholischen Kirche und eine Gliederung 
des Deutschen Caritasverbandes. 

 �  Er wurde am 26. Juli 1922 gegründet und ist in 
das Vereinsregister des Amtsgerichtes Regens-
burg eingetragen. Der Verband trägt den Namen 
 »Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.« 
( »Diözesan-Caritasverband Regensburg e.V.« ). 
Der Verband hat kirchenrechtlich die Rechts-
form eines nicht rechtsfähigen privaten kanoni-
schen Vereins. 

 �  Der Sitz des Verbandes ist Regensburg. 

 �  Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das 
 Kalenderjahr. 

 �  Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse findet in 
der jeweiligen im Amtsblatt für die Diözese Re-
gensburg veröffentlichten Fassung Anwendung.

§2    Gemeinnützigkeit 

 �  Der Verband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige und mildtätige und kirch -
liche Zwecke im Sinne des Abschnittes »Steu-
erbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung. 
Zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben 
wird der Verband sozial und caritativ tätig. 

Insbesondere verfolgt der Verband 
a) gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 

der Abgabenordnung, indem seine Tätig- 
keit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit 
auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet selbstlos zu fördern und 

b) mildtätige Zwecke im Sinne des § 53 der 
 Abgabenordnung sowie 

c) kirchliche Zwecke im Sinne des § 54 der 
 Abgabenordnung. 

 �  Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
tel des Verbandes dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die den Zwe-
cken des Verbandes fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

 �  Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile 
und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
 keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Verbandes. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung des Verbandes für ihre 
 Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. 

5
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§3    Organisation 

 �  Der Verband gliedert sich in Kreis-Caritasver-
bände. Sie sind damit korporative Mitglieder. 
Die Ortscaritasverbände und die in den Pfarr-
gemeinden gebildeten caritativen Vereinigun-
gen sind dem jeweiligen Kreis-Caritasverband 
zugeordnet. 

 �  Dem Verband sind die diözesanen Gliederun-
gen der durch den Deutschen Caritasverband 
anerkannten zentralen katholischen caritativen 
Fachverbände und die anerkannten katholischen 
caritativen Vereinigungen angeschlossen. Sie 
sind damit korporative Mitglieder. 

 �  Die in Abs. 1 und 2 genannten Verbände, Verei-
nigungen und Orden üben ihre Tätigkeit nach 
Maßgabe ihrer Statuten selbstständig aus. 

§4    Verbandszentrale 

Der Verband unterhält an seinem Sitz eine Zentra-
le zur Wahrnehmung der Geschäfte des Verbandes 
und der angeschlossenen Fachverbände und Ver-
einigungen, soweit Letztere nicht eigene Geschäfts -
stellen unterhalten. 

§5    Zweck und Aufgabe 

 �  Der Verband widmet sich allen Aufgaben sozia-
ler und caritativer Hilfe. Ehrenamtliche und 
sonstige freiwillige sowie berufliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen tragen gemeinsam zur Er-
füllung dieses Zweckes bei. 

 �  Der Verband widmet sich insbesondere 
 folgenden Aufgaben: 
1. Er fördert die Werke der Caritas planmäßig 

und führt das Zusammenwirken aller auf 
dem Gebiet der Caritas tätigen Personen 
und Einrichtungen herbei. 

2. Er fördert die Hilfe für Zivilgeschädigte und 
Behinderte, die Alten- und Jugendhilfe und 
das öffentliche Gesundheitswesen und die 
Gesundheitspflege, insbesondere die Ver -
hütung und Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, auch durch Krankenhäuser 
i.S.d. § 67 AO und von Tierseuchen. 

3. Er versteht sich als Solidaritätsstifter, als 
 Anwalt und Partner Benachteiligter, ver-
schafft deren Anliegen und Nöten Gehör, 
 unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte, und tritt gesellschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen entgegen, die zur 
 Benachteiligung und Ausgrenzung führen 
und wirkt  positiv auf eine Verbesserung der 
gesellschaftlichen Entwicklungen hin. 

4. Er trägt zur Förderung und Entwicklung der 
sozialen und caritativen Facharbeit und ihrer 
Methoden bei. 

5. Er nimmt die Ausbildung, Fortbildung und 
Schulung von Mitarbeitern der sozialen und 
caritativen Hilfe wahr oder vermittelt sie und 
unterstützt durch Schrifttum und Publika -
tionen die Arbeit wissenschaftlich und prak-
tisch. 

6. Er weckt und fördert die Bereitschaft, 
 soziale Berufe zu ergreifen und ehrenamt-
lich/ freiwillig mitzuarbeiten. 

6
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7. Er fördert das Wohlfahrtswesen, insbeson-
dere der Zwecke der amtlich anerkannten 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer 
Unterverbände und ihrer angeschlossenen 
Einrichtungen und Anstalten und kooperiert 
auf der jeweiligen Ebene mit den Partnern 
der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege 
sowie mit privaten Trägern. 

8. Er fördert das soziale Bewusstsein in der 
Gesellschaft und den innerverbandlichen 
 Zusammenhalt durch Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

9. Er fördert die Entwicklung und Umsetzung 
von Qualitätsstandards in den vielfältigen 
Feldern sozialer Arbeit. 

 10. Er vertritt die Caritas in Angelegenheiten 
von diözesaner Bedeutung und gewährleis-
tet die Zusammenarbeit mit Behörden und 
sonstigen öffentlichen Organen. 

 11. Er unterstützt und fördert die Pfarreien in 
 der Gemeindecaritas. 

 12. Er wirkt in Organisationen mit, soweit Auf -
gabengebiete sozialer und caritativer Hilfe 
berührt werden. 

 13. Er initiiert und führt Aktionen und Werke von 
diözesaner Bedeutung auch im Zusammen-
wirken mit den angeschlossenen Fachver-
bänden und Vereinigungen, insbesondere 
bei außerordentlichen Notständen, durch. 

 �  Der Verband richtet daneben seine Tätigkeit 
darauf, einzelne Personen zu unterstützen, 
1. die persönlich bedürftig sind, d.h. infolge 

 ihres körperlichen, geistigen oder seelischen 

Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen 
sind, oder 

2. die wirtschaftlich bedürftig sind ( § 53, Satz 1, 
Ziff. 2 AO ). 

Diese mildtätigen Satzungszwecke des Verban-
des werden verwirklicht insbesondere durch 
die Unterhaltung von Diensten und Einrichtun-
gen der Sozialhilfe, von Betreuungs- und Bera-
tungsdiensten und durch offene Hilfen ein-
schließlich von Pflegediensten. 

 �  Der Verband kann Dienste und Einrichtungen 
nach Anhörung des örtlich zuständigen Kreis-
Caritasverbandes in eigener Verantwortung 
 errichten und führen, wenn er dies für erforder-
lich hält. 

§6    Mitglieder 

 �  Der Verband hat persönliche und korporative 
Mitglieder. Die Regelung der Verbandsordnung 
des Deutschen Caritasverbandes in der jeweils 
gültigen Fassung ist als Richtlinie in Fragen 
des Mitgliederwesens zu beachten. 

 �  Persönliches Mitglied kann werden, wer als na-
türliche Person an der Erfüllung des Auftrages 
der Caritas der katholischen Kirche mitwirkt. 

 �  Korporative Mitglieder sollen juristische Perso-
nen werden, die nach ihren satzungsgemäßen 
Zwecken Aufgaben der Caritas der katholischen 
Kirche wahrnehmen und sich zur Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils 

Regensburg
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geltenden Fassung in ihren Statuten bekennen 
und diese anwenden. Sie verpflichten sich zu-
dem, dem Verband alle zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu geben 
und sich in ihrer Satzung der bischöflichen Auf-
sicht zu unterstellen, soweit diese nicht gesetz-
lich bestimmt ist. Pfarrkirchenstiftungen als 
rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sollen korporative Mitglieder werden, wenn sie 
ihren Sitz in der Diözese Regensburg haben. 
Korporative Mitglieder sollen ihre Mitgliedschaft 
in geeigneter Form zum Ausdruck bringen.  

Andere natürliche und juristische Personen, 
 Organisationen und Einrichtungen können 
 Fördermitglied werden, wenn sie die Ziele und 
Aufgaben auf finanzielle Weise unterstützen 
wollen. Die schriftliche Erklärung als Förder -
mitglied beizutreten, wird schriftlich vom Vor-
stand bestätigt. Fördermitglieder haben in der 
Vertreterversammlung Rederecht, aber kein 
Antragsrecht, kein Stimmrecht und kein aktives 
oder passives Wahlrecht. 

 �  Die Mitgliedschaft wird beim Kreis- bzw. Orts-
caritasverband erworben. Besteht kein rechts-
fähiger Kreis-Caritasverband oder liegt ein be-
sonderer Grund vor, wird die Mitgliedschaft un-
mittelbar beim Caritasverband für die Diözese 
Regensburg geführt. Im Fall des Vorliegens ei-
nes besonderen Grundes wird vor der Aufnah-
me des Mitglieds der örtlich zuständige Kreis-
Caritasverband angehört. Korporative Mitglie-
der, deren Tätigkeitsbereich sich auf das Ge-
biet mehrerer Kreis-Caritasverbände erstreckt, 
können unmittelbar beim Caritasverband für 
die Diözese Regensburg Mitglied werden. 

 �  Alle Mitglieder der Orts- und Kreis-Caritasver-
bände sowie der angeschlossenen Fachver-
bände und Vereinigungen sind zugleich Mitglie-
der des Caritasverbandes für die Diözese Re-
gensburg. Die Rechte und Pflichten der Mitglie-
der regeln sich nach den Bestimmungen, die 
von den Orts- und Kreis-Caritasverbänden, 
den Fachverbänden und Vereinigungen hierfür 
erlassen sind. 

 �  Die Regelung des Beitragswesens obliegt der 
Vertreterversammlung. 

 �  Initiativgruppen, Kontakt- und Selbsthilfegrup-
pen, freie Zusammenschlüsse und Träger von 
Einrichtungen und Diensten, die der katholi-
schen Kirche und den Zielen des Verbandes 
nahe stehen, aber aufgrund ihrer Organisati-
onsmerkmale die Voraussetzungen für eine kor-
porative Mitgliedschaft nach Abs. 3 teilweise 
nicht erfüllen, können dem Verband assoziiert 
werden. Sie erhalten Information und Beratung 
und werden im Rahmen der satzungsgemäßen 
Aufgaben des Verbandes gegenüber Dritten 
 vertreten. In den Organen des Verbandes haben 
sie weder Sitz noch Stimme. 

§7    Aufnahme, Austritt, Ausschluss  
von Mitgliedern 

 �  Die Pfarrkirchenstiftungen als rechtsfähige 
 Stiftungen des öffentlichen Rechts sind korpo-
rative Mitglieder, wenn sie ihren Beitritt zum 
Verband erklärt haben.  

8
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Regensburg

 �  Über die Aufnahme von sonstigen korporati-
ven Mitgliedern ( § 6 Abs. 3 ) des Diözesan-
 Caritasverbandes entscheidet der Vorstand. 
Der  Antrag kann ohne Angabe von Gründen 
abgelehnt werden. 

 �  Die persönliche Mitgliedschaft ( § 6 Abs. 2 )  
wird durch schriftlichen Beitritt zum Verband 
erworben. Die Mitgliedschaft wird durch den 
Vorstand bestätigt.  

 �  Die Mitgliedschaft im Diözesan-Caritasverband, 
die nicht übertragbar ist, erlischt 
a ) durch schriftliche Austrittserklärung gegen-

über dem Vorstand, die zum Ende des jewei-
ligen Kalenderjahres wirksam wird; 

b ) beim Tode eines Mitgliedes sowie durch Auf-
lösung oder Verlust der Rechtsfähigkeit als 
juristische Person; 

c ) durch Ausschluss eines Mitgliedes wegen 
 eines den Zweck oder das Ansehen des 
 Verbandes schädigenden Verhaltens oder 
wenn Mitgliedschaftsvoraussetzungen weg-
gefallen sind. Über den Ausschluss entschei-
det der Vorstand nach Anhörung des Mit-
glieds. Gegen den Ausschluss kann das 
 betroffene Mitglied innerhalb einer Frist von 
einem Monat Einspruch beim Caritasrat 
 einlegen. Dieser entscheidet abschließend. 

d ) durch Ausschluss des Mitglieds, wenn zwei 
aufeinander folgende Kalenderjahre keine 
Beiträge abgeführt werden. Über den Aus-
schluss entscheidet der Vorstand.  

 �  Die satzungsgemäßen Rechte und Pflichten 
der Mitglieder werden innerhalb des Caritas -

verbandes für die Diözese Regensburg durch 
die Vertreterversammlung wahrgenommen. 

§8    Organe 

 �  Organe des Verbandes sind 
1. der Vorstand, 
2. der Caritasrat, 
3. die Vertreterversammlung 

 �  Der Verband ist bestrebt, den Grundsatz der 
Gleichstellung der Geschlechter auch bei der 
Besetzung von verantwortlichen und leitenden 
Positionen zu verwirklichen. Die Mitglieder  
der Organe gehören in der Regel der römisch-
katholischen Kirche an und orientieren sich bei 
ihrer Tätigkeit im Sinne einer christlich wertori-
entierten Unternehmensführung an den Grund-
sätzen der Arbeitshilfe 182, die von der Deut-
schen Bischofskonferenz veröffentlicht wurde. 

§9    Innere Ordnung der Organe 

 �  Die Einladung zu den Sitzungen des Vorstan-
des und der Vertreterversammlung ergeht 
durch den Vorsitzenden des Vorstandes, der 
bei allen Sitzungen den Vorsitz führt. Bei Sit-
zungen des Caritasrates ergeht die Einladung 
durch den Vorsitzenden des Caritasrates, der 
auch die Sitzungen leitet. 

 �   Alle Organe des Verbandes fassen ihre Beschlüs-
se mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder, sofern diese 
Satzung nicht ausdrücklich anderes bestimmt. 

9
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Bei Stimmengleichheit entscheidet jeweils  
der Vorsitzende, sofern er stimmberechtigt ist. 
Ein Mitglied eines Organs kann an der Bera-
tung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn 
der Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten, 
einem Verwandten oder Verschwägerten bis 
zum 3. Grad oder einer von ihm kraft Gesetzes 
oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder 
 juristischen Person einen Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Ob diese Voraussetzungen vor-
liegen, entscheidet das Organ ohne Mitwirkung 
des persönlich Beteiligten. Die Mitwirkung des 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlos-
senen Mitglieds hat die Ungültigkeit des Be-
schlusses zur Folge. 

 �  Abstimmungen und Wahlen können durch Ak-
klamation durchgeführt werden. Eine geheime 
 Abstimmung oder Wahl ist durchzuführen, wenn 
dies von einem stimmberechtigten Mitglied be-
antragt wird. Listenwahlen mit relativer Mehr-
heit und Blockwahlen sind nach Zustimmung 
der stimmberechtigten Mitglieder zulässig. Ab-
stimmungen und Wahlen im Umlaufverfahren 
sind möglich, wenn sämtliche Mitglieder des 
Organs sich schriftlich oder elektronisch im 
Rahmen des konkret anstehenden Beschlus-
ses mit dieser Verfahrensweise einverstanden 
erklären. Der Beschluss ist gefasst, wenn eine 
Mehrheit der Stimmen der sich beteiligenden 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich oder 
elektronisch zustimmt, sofern die Satzung nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt. Eine Beschluss -
fassung durch Telefon- oder Videokonferenz  
ist unter den Voraussetzungen des Satzes 4 
und 5 zulässig. 

 �  Jedes Mitglied der Organe des Verbandes hat 
eine Stimme, sofern in dieser Satzung das 
Stimmrecht nicht ausdrücklich ausgeschlossen 
ist. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Be-
rufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Verbandes oder von juristischen Personen, an 
denen der Verband beteiligt ist oder bei denen 
er Mitglied ist haben nur beratende Stimme.  

 �  Über die Beschlüsse der Organe des Verban-
des sind Niederschriften aufzunehmen, die 
vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen sind. Der Protokollführer wird 
vom Vorsitzenden des Vorstandes, im Caritas-
rat vom Vorsitzenden des Caritasrates, bestellt. 

 �  Die Amtsdauer eines in die Organe des Verban-
des berufenen Vertreters endet, wenn für ihn 
ein anderer Vertreter berufen wird oder das 
Entsendungsrecht seiner Organisation erlischt. 

 �  Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der 
 Organe des Verbandes beträgt drei Jahre.  
Sie bleiben jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 

 	  Die Mitglieder der Organe des Verbandes neh-
men ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr, soweit 
nicht diese Satzung etwas anderes regelt. Bei 
Ausscheiden eines Organmitglieds vor Ablauf 
der jeweiligen Amtszeit wird für die übrige 
Amtszeit ein Nachfolger, entsprechend den 
Vorgaben dieser Satzung, bestimmt. 

 
  Die Sitzungen der Organe des Verbandes sind 
nicht öffentlich. Zu den Sitzungen der Organe 
des Verbandes können Sachverständige und 
ständige Gäste ohne Stimmrecht hinzugezogen 
werden. Die Entscheidung über die Sachver-
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ständigen trifft der Vorsitzende des Vorstandes, 
im Caritasrat der Vorsitzende des Caritasrates. 
Die Entscheidung über die Herstellung der 
 Öffentlichkeit kann der Vorsitzende des Vor-
standes, im Caritasrat der Vorsitzende des 
 Caritasrates treffen. Die Öffentlichkeit darf nur 
hergestellt werden, wenn nicht berechtigte 
 Ansprüche einzelner Mitglieder oder das Wohl 
des Verbandes berührt sind.  

 ��  Die Mitglieder haften nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit, soweit dem nicht zwingendes 
Recht entgegensteht. 

 �  Der Bischof von Regensburg hat das Recht,  
an den Sitzungen der Organe des Verbandes 
teilzunehmen. 

 ��  Die Mitglieder des Vorstandes und des Caritas-
rates des Verbandes können für ihre Tätigkeit 
eine angemessene Vergütung erhalten. Hierü-
ber beschließt für den Caritasrat die Vertreter-
versammlung und für den Vorstand der Caritas-
rat. Die Zahlung von pauschalen Aufwandsent-
schädigungen ist zulässig. 

 §10  Vorstand 

 �  Der Vorstand setzt sich zusammen aus 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem Diözesan-Caritasdirektor, 
d) bis zu drei weiteren Mitgliedern. 

 �  Der Vorsitzende des Vorstandes, der stellver-
tretende Vorsitzende und der Diözesan-Caritas -
direktor werden vom Bischof von Regensburg 

bestellt. Die weiteren Mitglieder werden von 
der Vertreterversammlung gewählt. 

 �  Dem Vorstand obliegt die laufende Verbands-
geschäftsführung. Er leitet den Verband nach 
Maßgabe der von den Verbandsorganen fest-
gelegten Grundsätzen und Richtlinien in Über-
einstimmung mit staatlichen und kirchlichen 
Rechtsvorschriften sowie der Verbandssat-
zung. Er trägt die Verantwortung für die inhaltli-
che und strategische Ausrichtung des Verban-
des. Er ist für die Erledigung aller Aufgaben zu-
ständig, soweit nicht die anderen Verbandsor-
gane nach dieser Satzung zuständig sind. 

Der Vorstand hat den Wirtschaftsplan und einen 
von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ge-
prüften ( testierten ) Jahresabschluss ( gem. §§ 
242 ff HGB ) des Verbandes vorzulegen, in wel-
chem er auch zu inhaltlichen, strukturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen Stellung nimmt 
( Lagebericht ). 

�   Geschäftsführer des Verbandes ist der Diözesan-
Caritasdirektor. Er ist Dienstvorgesetzter aller 
Mitarbeiter des Diözesan-Caritasverbandes 
und nimmt die Rechte und Pflichten des Ver-
bandes als Dienstgeber im Sinne arbeits- und 
sozialrechtlicher Vorschriften wahr. Er vollzieht 
die Beschlüsse der Verbandsorgane und erle-
digt die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
Er hat die Weisungsbefugnis und führt die 
 Aufsicht über die Mitarbeiter des Verbandes. 

�  Der Vorstand hat seine Aufgaben in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Caritasrat wahrzuneh-
men und alles zu veranlassen, was die Überwa-
chung der Tätigkeit des Vorstandes erleichtert. 

Regensburg
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Er hat den Caritasrat über alle wesentlichen 
Angelegenheiten des Verbandes und seiner 
Tochterunternehmen zu unterrichten, insbeson-
dere über 

    1. die beabsichtigte Geschäftspolitik und ande-
re grundsätzliche Fragen der Finanz-, Inves-
titions- und Personalplanung, 

    2. die Entwicklung der Finanz- und Ertragslage, 

    3. den Gang der Geschäfte des Verbandes, 

    4. die Geschäfte, die für die Vermögens-, 
 Finanz- und Ertragslage oder die Liquidität 
des Verbandes von erheblicher Bedeutung 
sein können. Näheres kann in der Geschäfts-
ordnung für den Vorstand geregelt werden.  

 �  Alle satzungsgemäßen Rechte und Pflichten 
des Vorsitzenden des Vorstandes gehen bei 
dessen Verhinderung, oder wenn die Stelle  
 des Vorsitzenden nicht besetzt ist, auf den stell -
vertretenden Vorsitzenden, bei Verhinderung 
beider auf den Diözesan-Caritasdirektor über. 

 	 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, 
die vom Caritasrat zu genehmigen ist. 

 §11  Vertretungsrecht 

Der Verband wird vertreten vom Vorsitzenden des 
Vorstandes oder vom stellvertretenden Vorsitzen-
den oder vom Diözesan-Caritasdirektor je alleine. 
Gemeinsam mit einem dieser drei Alleinvertre-
tungsberechtigten kann auch jedes andere Mit-
glied des Vorstandes den Verband vertreten. 

 §12  Innere Ordnung des Vorstandes 
und  Sitzungen des Vorstandes 

 �  Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Auf 
Antrag eines Mitgliedes des Vorstandes ist der 
Vorstand einzuberufen. Die Einladungen erfol-
gen in der Regel schriftlich oder in elektroni-
scher Form unter Angabe der Tagesordnung 
spätestens eine Woche vor der Sitzung des 
Vorstandes.  

 �  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigs-
tens der Vorsitzende und zwei weitere Vorstands -
mitglieder anwesend sind. 

 §13  Caritasrat 

 �  Der Caritasrat setzt sich zusammen aus 6 
 Personen, von denen je 3 vom Bischof von 
 Regensburg bestellt und von der Vertreterver-
sammlung gewählt werden. Die Mitglieder  
des Caritasrates dürfen nicht dem Vorstand 
 angehören. Im Übrigen gilt § 9 dieser Satzung. 

 �  Die Mitglieder des Caritasrates müssen persön -
lich und fachlich geeignet sein. Bei den Mit -
gliedern des Caritasrates dürfen insbesondere 
folgende Kriterien nicht zutreffen: 
a ) Mitglied im Vorstand bzw. der Geschäfts -

führung 

b ) verwandtschaftliche Beziehung oder beste-
hende Ehe zu bzw. mit Mitgliedern des Vor-
standes, der Geschäftsführung oder zu bzw. 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
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der unmittelbaren Kontrolle und Aufsicht 
 unterliegen 

c ) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim 
Verband selbst, in Einrichtungen und Diens-
ten oder in Gesellschaften, bei denen der 
Verband ( mit )beteiligt ist, tätig sind 

d ) Personen, die beim beauftragten Prüfer und 
bzw. oder Steuerberater beschäftigt sind 

e ) Personen, die persönlich oder aufgrund ihrer 
Funktion in einer Wettbewerbsbeziehung 
zum Verband stehen 

 �  Der Caritasrat wählt aus seiner Mitte einen 
 Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-
sitzenden. 

 �  Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Sie erlischt 
bzw. endet mit der Konstituierung des neuen 
Caritasrates. 

 §14  Aufgaben des Caritasrates 

 �  Der Caritasrat ist das Aufsichtsgremium für den 
Verband und zuständig für die Beratung und 
die unabhängige Überwachung des Vorstan-
des sowie die Festsetzung der allgemeinen 
Grundzüge und der Weiterentwicklung der Ver-
bandstätigkeit. Aufgaben des Vorstandes kön-
nen dem Caritasrat nicht übertragen werden. 

 �  Aufgaben des Caritasrates sind mit Wirkung im 
Innenverhältnis insbesondere 
1. Überwachung der ordnungsgemäßen Erfül-

lung aller Aufgaben des Vorstandes 

2. Beratung der Organe des Verbandes und 
Unterstützung des Vorstandes 

3. Genehmigung des geprüften Jahresab-
schlusses und des Wirtschaftsplans 

4. die Bestellung des Prüfers und die Fest -
legung des Prüfungsauftrags für den Prüfer  
( § 20 ) 

5. die Entgegennahme und Beratung des 
 Prüfungsberichts 

6. Genehmigung strategischer Ziele unter 
 Berücksichtigung der ökonomischen 
 Rahmendaten, sowie der inhaltlichen Weiter-
entwicklung des Verbandes 

7. Entgegenahme der Tätigkeitsberichte des 
Vorstandes 

8. Zustimmung zum Vorschlag der Ergebnis -
verwendung nach Feststellung des Jahres-
abschlusses 

9. Zustimmung zu ( Aus- ) Gründungen von 
 Einrichtungen bzw. Diensten oder Beteili -
gungen des Verbandes an juristischen Per-
sonen. Im Falle der ( Aus- ) Gründung oder 
 Beteiligung an juristischen Personen vertritt 
der Vorstand den Verband in der Gesell-
schafterversammlung; der Caritasrat ent-
scheidet über die Besetzung der Aufsichts-
gremien; eine weitergehende Zuständigkeit 
wird damit nicht begründet 

 10. Beschluss von Grundsätzen und Richtlinien 
für den Vorstand 

 11. Empfehlung der Entlastung des Vorstandes  

Regensburg
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 12. die Entscheidung über Vergütungen für ehren-
amtliche Vorstandsmitglieder gem. § 9 Abs. 12  

 �  Der Caritasrat ist berechtigt, die zu prüfenden 
Unterlagen jeweils vollständig einzusehen. Der 
Caritasrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 §15  Innere Ordnung und Sitzungen  
des Caritasrates 

 �  Der Caritasrat wird nach Bedarf, mindestens 
zweimal im Jahr, einberufen. Auf Antrag von 
mindestens zwei seiner stimmberechtigten Mit-
glieder ist er einzuberufen. Die Einberufungsfrist 
beträgt eine Woche. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich oder in elektronischer Form unter 
 Angabe der Tagesordnung. Anträge zur Tages-
ordnung können von jedem Mitglied bis spätes-
tens acht Tage vor Sitzungsbeginn schriftlich  
an den Vorsitzenden gerichtet werden. 

 �  Der Caritasrat ist beschlussfähig, wenn 
 mindestens vier Mitglieder erschienen sind. 

 §16  Vertreterversammlung 

 �  Die Vertreterversammlung setzt sich zusam-
men aus: 
1. den Mitgliedern des Vorstandes, 

2. den Regionaldekanen der Diözese Regens-
burg oder im Verhinderungsfall als Vertreter 
je einem Priester, der eine Pfarrei in der 
 betreffenden Region leitet, 

3. je einem Priester, der eine Pfarrei leitet, aus 
jeder der 8 Regionen, 

4. je fünf Vertretern der Kreis-Caritasverbände, 

5. je einem Vertreter jedes caritativen Ordens, 
jeder Kongregation und katholischen 
Schwesterngemeinschaft, die in der Diözese 
Regensburg eine Niederlassung haben, 

6. je vier Vertretern der dem Caritasverband  
für die Diözese Regensburg angeschlosse-
nen Fachverbände, die mindestens eine 
 eigene Einrichtung unterhalten und eine 
 eigene diözesane Struktur aufweisen, 

7. je zwei Vertretern der dem Caritasverband 
für die Diözese Regensburg angeschlos -
senen Fachverbände, die eine eigene diö -
zesane Struktur aufweisen und nicht unter 
Ziff. 6 fallen, 

8. je einem Vertreter der dem Caritasverband 
für die Diözese Regensburg angeschlos -
senen Fachverbände, die keine diözesane 
Struktur aufweisen, 

9. bis zu 10 Vertretern von weiteren Mitgliedern 
des Caritasverbandes für die Diözese 
 Regensburg e.V., davon fünf korporative 
 Mitglieder, 

 10. den Delegierten des Caritasverbandes für 
die Diözese Regensburg e.V. in der Delegier-
tenversammlung des Deutschen Caritas -
verbandes, sofern diese nicht Mitglied der 
Vertreterversammlung sind.
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 �  Der Vertreterversammlung gehören des Weite-
ren ohne Stimmberechtigung an: 
1.  bis zu 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Caritasverbandes für die Diözese Regens-
burg e.V. 

2.  bis zu 10 ständige Gäste 

3.  der Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsit-
zende des Caritasrates. 

 �  Die Priester gemäß Abs. 1 Ziff. 2 und 3 werden 
vom Bischof von Regensburg benannt. Die Ver-
treter gemäß Abs. 1 Ziff. 4 – 8 werden von den 
jeweils zuständigen Kreisverbänden, Orden 
bzw. Fachverbänden für die Dauer einer Amts-
periode entsandt. Die Vertreter gemäß Abs. 1 
Ziff. 9 werden von einer Versammlung der Mit-
glieder, die nicht zugleich Mitglied in einem 
Kreisverband oder einem Fachverband sind, 
entsandt. Abberufungen und Nachentsendun-
gen sind möglich. 

 �  Zu den Sitzungen der Vertreterversammlung 
können Sachverständige jeweils ohne Stimm-
recht hinzugezogen werden. Die Entscheidung 
über die ständigen Gäste trifft der Vorstand 
und über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Vorstand auf Vorschlag des Diözesan-Cari-
tasdirektors. 

 �  Die Vertreterversammlung kann zur vorüber -
gehenden oder dauernden Wahrnehmung von 
Aufgaben Fachausschüsse bilden.

 §17  Aufgaben der 
 Vertreterversammlung 

 �  Die Vertreterversammlung berät und entschei-
det über grundlegende Fragen der Caritas und 
erteilt entsprechende Aufträge an den Caritas-
rat und an den Vorstand. 

 �  Der Vertreterversammlung obliegen 
 insbesondere: 
1. die Entgegennahme und Beratung des 

 Tätigkeitsberichtes, 

2. die Beratung und Entscheidung über Grund-
fragen und Fragen von grundsätzlicher 
 Bedeutung sowie von besonderem Ausmaß, 

3. die Entscheidung über Satzungsänderungen 
und die Auflösung des Verbandes ( § 20 ), 

4. die Entlastung des Vorstandes, 

5. die Wahl der Delegierten in die Delegierten-
versammlung des Deutschen Caritasverban-
des. Die Amtszeit beträgt grundsätzlich 6 
Jahre, kann aber verkürzt werden, wenn 
 gemäß der Satzung des Deutschen Caritas-
verbandes eine vorzeitige Neukonstituierung 
der Delegiertenversammlung ansteht. Sie 
 endet mit der Neuwahl. 

6. die Entgegennahme und Beratung des 
 Berichts des Caritasrates, 

7. die Regelung des Beitragswesens (§ 6 Abs. 6 ), 

8. die Wahl der in den Vorstand zu wählenden 
Mitglieder ( § 10 Abs. 2 Satz 2 ), 

Regensburg
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9. die Wahl der in den Caritasrat zu wählenden 
Mitglieder ( § 13 Abs. 1 Satz 1 ). 

 �  Die Mitglieder des Vorstandes sind bei den Ta-
gesordnungspunkten gemäß § 17 Abs. 2 Ziff. 4 
und 10 nicht stimmberechtigt. 

 §18  Innere Ordnung und Sitzungen  
der Vertreterversammlung 

 �  Die ordentliche Vertreterversammlung findet 
mindestens einmal im Jahr statt. 

 �  Die Einladung erfolgt unter Angabe der Tages-
ordnung in der Katholischen Sonntagszeitung 
für das Bistum Regensburg. 

 �  Die Einberufungsfrist beträgt vier Wochen. 

 �  Außerordentliche Vertreterversammlungen sind 
einzuberufen, wenn das Interesse des Verban-
des es erfordert oder wenn mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Mitglieder der 
Vertreterversammlung es verlangt. Die Einla-
dungsfrist für eine außerordentliche Vertreter-
versammlung kann auf zwei Wochen verkürzt 
werden. 

 �  Anträge zu Themen, die nicht auf der Tages-
ordnung stehen, sind schriftlich mit einer  
Frist von zwei Wochen vor der Vertreterver-
sammlung beim Vorsitzenden einzureichen.  
Bei außerordentlichen Vertreterversammlungen 
verkürzt sich die Frist für Anträge zur Tages -
ordnung auf eine Woche. Über ihre Behand-
lung entscheidet die Vertreterversammlung. 

 �  Die Vertreterversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
 beschlussfähig. 

 §19  Datenschutz, Geheimhaltung, 
Persönlichkeitsrechte 

 �  Die Mitglieder des Caritasrates sowie des Vor-
standes haben über alle Angelegenheiten des 
Verbandes, die ihnen im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit für den Verband bekannt gewor-
den sind, Stillschweigen zu bewahren, soweit 
sie diese nicht im Rahmen pflichtgemäßer Aus-
übung ihrer Tätigkeit offenbaren müssen. Die 
Schweigepflicht dauert auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit für den Verband fort.  

 �  Der Verband erhebt, verarbeitet und nutzt 
 personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
 unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zuläs-
sigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise  
im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um folgende 
 Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bank -
verbindung, Telefonnummer sowie E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, Funktion im Verband.  

 �  Der Verband hat Versicherungen abgeschlos-
sen oder schließt solche ab, aus denen er und/ 
oder seine Mitglieder Leistungen beziehen kön -
nen. Soweit dies zur Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung dieser Verträge erforder-
lich ist, übermittelt der Verband personenbezo-
gene Daten seiner Mitglieder an das zuständige 
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Regensburg

Versicherungsunternehmen. Der Verband stellt 
hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger 
der Daten diese ausschließlich dem Übermitt-
lungszweck gemäß verwendet. Jedes Mitglied 
hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des KDG das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und dem Zweck der Speicherung 
sowie auf Berichtigung, Löschung und Sper-
rung seiner Daten. 

 §20  Geschäftsführung 

 �  Die Geschäftsführung des Verbandes ist alljähr-
lich durch einen vom Caritasrat bestellten un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer zu überprüfen. 
Der Prüfer darf nicht einem Organ des Verban-
des angehören. Der schriftlich vorzulegende 
Prüfungsbericht ist Voraussetzung und Grund-
lage für die Entlastung des Vorstandes. 

 �  Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den 
Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr 
bis zum 30. Juni vorzulegen. 

 §21  Kirchliche Vereinsaufsicht 

 �  Der Verband steht unter der Aufsicht des Bi-
schofs von Regensburg entsprechend den 
 Bestimmungen der geprüften Statuten sowie 
des kanonischen Rechts ( Codex iuris canonici 
insbesondere cc.305 ff CIC ). 

 �  In Ausübung des kirchlichen Aufsichtsrechts 
bedürfen folgende Beschlüsse zu ihrer Rechts-

wirksamkeit mit Wirkung im Außenverhältnis 
der schriftlichen Zustimmung des Bischofs von 
Regensburg:  
1. Satzungsänderungen 

2. Auflösung des Verbandes 

3. Errichtung und Schließung, sowie wesentli-
che – insbesondere inhaltliche – Umgestal-
tung sozial-caritativer Dienste und Einrich-
tungen 

4. Ausgliederung von Teilbereichen oder Beteili-
gung an Teilbereichen verbandlicher Caritas 
durch die Gründung neuer Rechtsträger, ins-
besondere durch die Gründung von Gesell-
schaften, Stiftungen, Tochterunternehmen 
etc. 

5. konstitutive Mitwirkung bei anderen Rechts-
trägern, insbesondere durch die Übernahme 
von Gesellschaftsanteilen. 

 �  Die schriftliche Zustimmung gem. Abs. 2 ist 
auch für sämtliche Beschlüsse des Verbandes 
als Beteiligter ausgegliederter rechtlich selbst-
ständiger Gesellschaften, Stiftungen oder 
Tochterunternehmen etc. erforderlich, sofern 
der Verband die Stimmenmehrheit innehat. 

 �  Der Bischof von Regensburg hat das Recht die 
Einhaltung des kirchlichen Arbeitsrechts zu 
kontrollieren und die Umsetzung der Grundsät-
ze guter Unternehmensführung gem. der je-
weils aktuellen Fassung der Arbeitshilfe 182 
der Deutschen Bischofskonferenz einzufordern. 
Der Verband hat jeweils die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe erforderlichen Auskünfte zu geben.  
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 §22  Änderung der Satzung und 
 Auflösung des Verbandes 

 �  Änderungen der Satzung und des Verbands-
zwecks und die Auflösung des Verbandes kön-
nen nur von einer zu diesem Zweck einberufe-
nen Vertreterversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der erschienenen Vertreter be-
schlossen werden. Die Beschlüsse bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
Bischofs von Regensburg. 

 �  Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes 
oder bei Wegfall der steuerbegünstigenden 
Zwecke fällt das Verbandsvermögen dem Bi-
schöflichen Stuhl in Regensburg zu; es ist un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des 
Verbandes und unter Beachtung der Abgaben-
ordnung zu verwenden. Die Auskehrung des 
Vermögens darf nur nach Genehmigung des Fi-
nanzamts erfolgen. 

 §23  Übergangsregelungen 

 �  Die zurzeit gültige Satzung vom 29.03.2010, 
 die in der Vertreterversammlung vom 14.11.2009 
beschlossen wurde, wird aufgehoben. 

 �  Diese Satzung tritt in Kraft nach Zustimmung 
des Bischofs von Regensburg und mit Eintra-
gung in das Vereinsregister. 

 �  Die Amtszeit der Vertreterversammlung gemäß 
§ 17 der Satzung in der Fassung von 2009 

 endet mit der Konstituierung der Vertreter -
versammlung gemäß § 16 dieser Satzung. 

 �  Die Amtszeit des Vorstandes und des Caritas-
rates bleibt von der Neufassung der Satzung 
unberührt. 

 �  Die von den bisherigen Organen erlassenen 
Ordnungen und Regelungen bleiben in Kraft 
und werden entsprechend angewendet, bis  
sie durch neue Bestimmungen der zuständigen 
 Organe nach dieser Satzung ersetzt worden 
sind.  

 �  Für den Fall, dass das Registergericht, das 
 zuständige Finanzamt oder der Bischof von 
Regensburg Änderungen an Teilen der Sat-
zung für erforderlich halten, beauftragt die 
 Vertreterversammlung den Vorstand, die gefor -
derten Änderungen der Satzung zu prüfen  
und ggf. zu beschließen sowie zur Eintragung 
 erforderlicher Maßnahmen zu beauftragen.  
Der  Beschluss der Änderungen durch den Vor-
stand bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
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Rechtsform

Die Satzung wurde im Umlaufverfahren zur Vertreterversammlung 
am 13.11.2020 beschlossen, am 23.11.2020 vom Bischof  
Dr. Rudolf Voderholzer genehmigt und am 16.04.2021 in das 
 Vereinsregister beim Amtsgericht Regensburg eingetragen. 
 
Die maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen  
in dieser Satzung, soweit nicht Kleriker gemeint sind, beziehen 
sich in  gleicher Weise auf Personen jedweden Geschlechts. 0521
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Sämtliche Caritas-Angebote in der  
Diözese Regensburg:  caritas-regensburg.de

Regensburg
 Caritasverband für die Diözese  Regensburg e.V. 
Von-der-Tann-Straße 7 · 93047 Regensburg 
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